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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.02.1994

Norm

MRK Art6 Abs3 litc IV3a

StPO §41 Abs3

StPO §220 Abs1

StPO §286 Abs4

Rechtssatz

Die gesetzliche Verp7ichtung der Vertretung durch einen Verteidiger in bestimmten Verfahren verletzt als solche nicht

Art 6 Abs 3 lit c MRK. Die Staaten können die Bedingungen regeln, unter welchen der Angeklagte berechtigt ist, das

Recht sich selbst zu verteidigen, auszuüben. Sie können auch verlangen, daß ein durch einen Anwalt vertretener

Angeklagte seine Rechte im Verfahren im allgemeinen durch seinen Anwalt auszuüben hat. Die Interessen der

Rechtspflege können die Vertretung eines Angeklagten auch dann verlangen, wenn er ein erfahrener Jurist ist.
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